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Dialogforum Arbeitnehmende, 22. Mai 2024 
 
Förderung von Laufbahngestaltungskompetenzen (LGK) am Übergang 2 
 
1) Einleitung zu Laufbahngestaltungskompetenzen 

Gemäss Nationaler Strategie der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung sollen «Schülerinnen und 
Schüler, Lernende und Studierende während der gesamten Ausbildung (Primarstufe, Sekundarstufen I 
und II, tertiäre Ausbildungen) unter Einbezug aller relevanten Partner (Familie, Bildungsumfeld, 
Wirtschaft etc.) systematisch und stufengerecht in der Entwicklung von 
Laufbahngestaltungskompetenzen gefördert und auf Übergänge vorbereitet» werden.  
 
Es sollen für alle Stufen im Bildungssystem Laufbahngestaltungskompetenzen (LGK) definiert und in 
Anknüpfung an die Lehrpläne Materialien bereitgestellt werden. Dazu werden im Bericht, welcher Ende 
2023 veröffentlicht wurde, nicht nur die LGK definiert, sondern auch entsprechende Empfehlungen 
gegeben (siehe Bericht: Definition von Laufbahngestaltungskompetenzen über diverse Bildungsstufen 
und Laufbahnphasen (edudoc.ch)). Bei der Analyse von Lehrplänen wird festgestellt, dass 
Verbesserungen v.a. in der Primar- wie auch der postobligatorischen Phase nötig sind; dazu zählt der 
Übergang 2, d.h. der Übergang von einer Grundbildung oder Mittelschule in den Arbeitsmarkt, resp. in 
eine Aus-/Weiterbildung auf Tertiärstufe. Die Empfehlung lautet konkret (S. 89): 
 

Es zeigt sich also, dass die Lernenden auch nach einer ersten Wahl und einem erfolgreichen 
Übergang von der Schule zur Ausbildung davon profitieren würden, Kompetenzen zu 
entwickeln, die sie für künftige berufliche Übergänge und Aufgaben benötigen, z. B. für den 
Übergang zum Arbeitsmarkt, eine Aus- oder Weiterbildung oder die Vorbereitung auf künftige 
Lebensabschnitte wie die Familiengründung. Im Zusammenhang mit dem BSLB-Angebot, das 
in den Schulen der Sekundarstufe II zur Verfügung steht, ist zudem festzustellen, dass ein 
solches Angebot zwar für die Begleitung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler 
wichtig ist, aber keinen pädagogischen LGK-Ansatz ersetzt, der in die Lehrpläne integriert ist. 
Entsprechend der Perspektive einer lebenslangen Laufbahngestaltung empfehlen wir die 
verstärkte Förderung von LGK im nachobligatorischen Unterricht. Für die Berufsbildung liesse 
sich dies erreichen, indem die LGK in den Rahmenlehrplan für den allgemeinbildenden 
Unterricht einbezogen und aufgenommen werden. 

 
Bereits Eingang gefunden haben die LGK in Art. 31 des neuen MAR (Maturitätsanerkennungsreglement) 
und der neuen MAV (Verordnung über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätszeugnissen). 
Abgeleitet von diesen sind die LGK im Rahmenlehrplan einbezogen worden, sowohl bei den 
Bildungszielen als auch bei den überfachlichen Kompetenzen. Die definitive Verabschiedung dieses RLP 
findet im Juni 2024 statt. 
 
2) Ausgangslage RLP-ABU 

- Der RLP ABU 1996 enthielt neun Aspekte im Lernbereich Gesellschaft. Der neunte Aspekt hiess 
"Arbeit und Ausbildung".  

- Für den RLP ABU 2006 wurde die Anzahl Aspekte auf acht reduziert. "Arbeit und Ausbildung" 
wurde gestrichen. Themen rund um die berufliche Laufbahn verloren damit jedoch an 
Bedeutung. Die Verbindlichkeit auf nationaler Ebene wurde geschwächt, die konkrete 
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Ausgestaltung der Thematik den Kantonen oder Schulen überlassen (je nach Formulierungen in 
den Schullehrplänen).  

- In einer früheren Entwurfsphase der aktuellen Revision RLP wurde die "Förderung von 
Kompetenzen zur Laufbahngestaltung" explizit wieder aufgenommen (Verordnung, 
1. Abschnitt, Art. 2 Ziele).  

- Für die aktuelle Vernehmlassungsvorlage wurde dieses Ziel wieder gestrichen; weder in der 
Verordnung noch im Entwurf des RLP werden Begriffe wie "Laufbahnplanung, LGK, (berufliche) 
Weiterbildung, Bildungs- und Weiterbildungssystem" explizit aufgeführt. 

 
3) Anliegen und Begründung 

- Begriffe wie Laufbahnplanung, LGK, (berufliche) Weiterbildung, sollen für die Schlussversion 
der zu revidierenden Unterlagen wieder aufgenommen und explizit ausformuliert werden. Ein 
implizites Subsummieren unter z. B. den Begriff "Lebenslanges Lernen" ist zu vage und trägt der 
Bedeutung der Thematik sowohl für die jungen Erwachsenen als auch der gesellschaftlichen 
Problematik des Fachkräftemangels viel zu wenig Rechnung.  

- Da im erwähnten Bericht (siehe Punkt 1) LGK über die verschiedenen Bildungsstufen und 
Laufbahnphasen definiert worden sind, ist es unabdingbar, dass diese nun auch an einer so 
wichtigen Stelle in der Laufbahn wie dem Übergang 2 berücksichtigt werden. Dieses 
Orientieren an einem einheitlichen Konzept bietet zahlreiche Vorteile sowohl für das 
Individuum als auch für die Bildungsinstitutionen und letztendlich für die Wirtschaft und 
Gesellschaft.  

- Der nRLP ABU enthält einige grosse Änderungen. Diese sorgen für viel Diskussionsstoff (Wegfall 
Schlussprüfung, Neuerungen Schlussarbeit, Schlüsselkompetenzen). Trotzdem dürfen 
"kleinere" Anliegen nicht vergessen werden. LGK sollen als explizites Element des lebenslangen 
Lernens erwähnt werden (Handlungsmöglichkeiten in Krisenzeiten, Hilfe bei anstehenden 
Entscheidungen, Finden einer passenden erfolgreichen Berufslaufbahn usw.). Vgl. dazu auch 
die oben erwähnte Empfehlung aus dem Bericht zu den LGK 

- Gerade in einer Berufsfachschule dürfen explizite Begriffe/Themen wie Arbeitsmarkt, 
Standortbestimmung, Weiterbildung, berufliche Szenarien recherchieren etc. nicht fehlen. Die 
Lernenden haben die Berufsbildung nun kennengelernt und sollen befähigt werden, sich in 
unserem Bildungssystem kompetent weiterentwickeln zu können.  

- Förderung der Chancengleichheit: Durch die Integration von LGK in den nRLP ABU erhalten alle 
Lernenden unabhängig von ihrem sozioökonomischen Hintergrund die Möglichkeit, sich mit 
relevanten Aspekten einer erfolgversprechenden Laufbahngestaltung zu befassen. 

4) Fragen  

- Weshalb wurde "die Förderung von Kompetenzen zur Laufbahngestaltung" im aktuellen 
Vernehmlassungsentwurf gestrichen und auch im RLP weggelassen? 

- An welcher Stelle/welchen Stellen wäre die Erwähnung der LGK sinnvoll und wirksam?  
o Verordnung 
o Im RLP bei «2.2 Ziele der Allgemeinbildung» 
o Bei den Erläuterungen der Schlüsselkompetenzen explizit ausformulieren 
o Bei den beiden Aspekten (Identität und Sozialisation; Wirtschaft) ausformulieren 

- Könnten die LGK in der neuen Verordnung über die BM in Art. 3, Abs. 1 explizit erwähnt 
werden? 



 

Jeunesse.Suisse | Hopfenweg 21 | Postfach | 3001 Bern | 031 370 21 11 | jeunessesuisse@travailsuisse.ch 
 

1/2 

Jeunesse.Suisse | Dialogforum OdA Arbeitnehmende 22.05.2024 

Qualität der Berufsbildner:innen im Lehrbetrieb (BBL) 

Die zunehmenden Herausforderungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufgrund von psychi-
schen Problemen werden auch in der Ausbildung sichtbar. Schwierigkeiten während der Lehre bis hin 
zu Lehrvertragsauflösungen sind die Folge. Im Hinblick auf den zunehmenden Fachkräftemangel sollte 
die Vermeidung von Lehrvertragsauflösungen ein zentrales Ziel sein. Hierfür spielt die Qualität der Be-
rufsbildner:innen im Lehrbetrieb eine zentrale Rolle.  
 
Im Rahmen des Jugendrates 2023, dem Parlament der Jeunesse.Suisse, widmete sich Jeunesse.Suisse dem 
Thema der psychischen Gesundheit und fokussierte dabei unter anderem auf die Qualität der Berufsbildner:in-
nen. Jeunesse.Suisse erachtet Berufsbildner:innen als eine (zentrale) Unterstützung beim Einstieg in die Arbeits-
welt. Auch im Hinblick auf die wachsenden Herausforderungen aufgrund der Zunahme psychischer Probleme 
bei Kindern und Jugendlichen können Berufsbildner:innen eine wichtige Rolle übernehmen, um Lehrvertragsauf-
lösungen zu vermeiden. Um die Qualität der Berufsbildner:innen zu unterstützen und verbessern, sieht Jeu-
nesse.Suisse folgende Massnahmen vor: 
 
Jeunesse.Suisse erachtet die Berufsbildner:innen-Kurse als zentral für die Verbesserung der Qualität der Berufs-
bildner:innen. Jeunesse.Suisse wünscht sich zum einen eine Verlängerung des Kurses für Berufsbildner:innen, 
zum anderen den Einbezug von Themen rund um psychische Gesundheit. Zuletzt sollen regelmässige Wieder-
holungskurse und/oder die Möglichkeit sich unter Berufsbildner:innen zu vernetzen und auszutauschen, sicher-
stellen, dass die Berufsbildner:innen die aktuellen Themen und Herausforderungen der Personen in Ausbildung 
kennen und sie die Lernenden dadurch angemessen unterstützen können. 
 
Weiter erachtet Jeunesse.Suisse die Stärkung der Anerkennung der Berufsbildner:innen als zentralen Aspekt, um 
die Qualität zu verbessern. Eine Studie von Lamamra und Wenger (2023)1, vorgestellt im Rahmen der diesjähri-
gen Verbundpartnertagung der Berufsbildung2, zeigt, dass fehlende Anerkennung der Funktion der Berufsbild-
ner:innen, die Vielzahl an Rollen und Aufgaben aber auch fehlende zeitliche Ressourcen für die Bildungsaufgaben 
zentrale Herausforderungen für Berufsbildner:innen darstellen, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Es ist daher 
aus Sicht von Jeunesse.Suisse unabdingbar, dass Berufsbildner:innen mehr Anerkennung erhalten. Die Rahmen-
bedingungen innerhalb des Betriebes können angepasst/verbessert werden, indem den Berufsbildner:innen 
mehr Zeit für die Ausbildung der Lernenden zugestanden wird, beispielsweise in Form eines fixen Pensums. 
Weiter sollte diese Aufgabe auch spezifisch vergütet werden. Dies sorgt nicht nur für die entsprechende Aner-
kennung der Rolle, sondern schafft auch einen finanziellen Anreiz sich zum:r Berufsbildner:in ausbilden zu lassen. 
Dies wiederum würde dazu führen, dass mehr Personen als Berufsbildner:innen tätig sind und weniger Lernende 
auf eine:n Berufsbildner:in fallen. 
 
Zuletzt ist es für Jeunesse.Suisse zentral, dass Lernende die Möglichkeit erhalten, sich in schwierigen Situatio-
nen mit der:m Berufsbildner:in an eine unabhängige Stelle wenden zu können. Diese Stelle soll zum einen eine 
Qualitätskontrolle vornehmen zum anderen als Ombudsstelle dienen, an welche sich die Lernenden in schwie-
rigen Fällen wenden können. Jeunesse.Suisse sieht die Lehraufsicht als mögliche unabhängige Stelle, diese Kon-
trollfunktion zu übernehmen. Die Studie «Umgang mit psychisch belasteten Lernenden»3 weist aber darauf hin, 
dass die Lehraufsicht über die Situation an verschiedenen Lernorten oft nur beschränkt informiert ist.  
 
  

 
1 Lamamra, N. & Wenger, M. (2023). Die Situation und die Bedürfnisse von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern in der Hotellerie-
Restauration. Bericht zur Datenanalyse aus der TAB-Befragung. Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB. 
https://www.ehb.swiss/forschung/publikationen/TAB_Hotellerie-Restauration_DE 
2 https://tbbk-ctfp.ch/de/organisation/dialogforen/vpt-2024#workshop2 
3 https://workmed.ch/wp-content/uploads/2022-03-30-studienbericht-bb-befragung.pdf 
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Jeunesse.Suisse sieht in den oben erwähnten Bereichen Möglichkeiten die Qualität der Berufsbildner:innen zu 
verbessern und stellt im Rahmen des Dialogforum OdA Arbeitnehmende folgende Fragen: 
 

 Wie schätzt die TBBK die Möglichkeiten ein, die gesetzlichen Grundlagen (in der Berufsbildungsverord-
nung BBV) anzupassen, um die Aus- und Weiterbildung der Berufsbildner:innen zu stärken? 

 
 Welche Möglichkeiten sehen die Mitglieder der TBBK, die Rahmenbedingungen für Berufsbildner:innen 

in Lehrbetrieben zu verbessern? 
 

 Welche Massnahmen können ergriffen werden, um die Anerkennung der Berufsbildner:innen (innerhalb 
der Lehrbetriebe) zu stärken? 

 
 Welche Möglichkeiten sieht die TBBK in der Errichtung einer unabhängigen Ombudsstelle? 

 
 Wie kann sichergestellt werden, dass die Lehraufsicht umfassend über problematische Situationen an 

den Lernorten informiert ist? 
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Arbeitsgruppe «Menschen mit Behinderungen und ihr Zugang zur (Berufs-)Bildung» 
 

FOLLOW-UP BB2030-PROJEKT «GEHÖRLOSE UND 

HÖRBEHINDERTE UND IHR ZUGANG ZUR BERUFSBILDUNG» 

Berufsbildung 2030, Dialogforum OdA Arbeitnehmende 

22. Mai 2024 

 

1. Ausgangslage 

Mit ihrem Beitritt zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(UNO-BRK) verpflichtet sich die Schweiz, Hindernisse zu beheben, mit denen Menschen mit 
Behinderungen konfrontiert sind, sie gegen Diskriminierungen zu schützen und ihre Inklusion 
und ihre Gleichstellung in der Gesellschaft zu fördern. Nach umfassender Überprüfung des 
Umsetzungsstandes dieser Behindertenrechtskonvention richtete der UNO-Ausschuss am 25. 
März 2022 Empfehlungen an die Schweiz, mitunter zum Thema Berufsbildung. In seiner 
Empfehlung äussert der Ausschuss Bedenken in Bezug auf “barriers to accessing vocational 
training and higher education faced by students with disabilities, particularly those with intel-
lectual or psychosocial disabilities” (Rz. 47) und empfiehlt der Schweiz: “Ensure that persons 
with disabilities are able to participate in accessible, inclusive higher education, including 
through the provision of reasonable accommodation, and that they have access to inclusive 
certified basic vocational and professional training programmes” (Rz. 48).  

Die Arbeitsgruppe “Menschen mit Behinderungen und ihr Zugang zur (Berufs-)Bildung” be-
grüsst sehr, dass sich die TBBK anfang 2023 für das Projekt “Gehörlose und Hörbehinderte 
und ihr Zugang zur Berufsbildung” ausgesprochen hat. Erstmals ist damit im Rahmen der Ini-
tiative Berufsbildung 2030 ein Projekt spezifisch mit dem Fokus auf Menschen mit Behinder-
ungen lanciert worden.   

 

2. Inhaltliche Aspekte  

Im Schlussbericht zum Projekt «Gehörlose und Hörbehinderte und ihr Zugang zur Berufsbil-
dung» vom März 2024 werden einerseits das bereits bestehende vielfältige Instrumentarium 
an Massnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt und andererseits weiter beste-
hende Hindernisse, resp. Optimierungsmöglichkeiten angetönt. Im Massnahmenplan sind 
über die verschiedenen Etappen bis zum Berufsabschluss Massnahmen zur Verbesserung 
der Situation dargestellt. Neben Gehörlosen und Hörbehinderten-spezifischen Massnahmen 
(z.B. Untertitelung von Videos zur Berufswahl) sind auch Massnahmen aufgelistet, welche für 
weitere Arten der Behinderung ihre Gültigkeit haben (z.B. bessere Sichtbarkeit von Betrieben, 
welche Lernende mit Beeinträchtigungen einstellen oder der Schaffung einer Anlaufstelle pro 
Sprachregion). Es fehlt aber ein systematischer Abgleich der eruierten Massnahmen mit den 
Bedürfnissen von Personen mit weiteren Behinderungen, resp. spezifischen Lücken. 

 

3. Anfrage 

 Mit der Erhebung der Hindernisse für Gehörlose und Hörbehinderte ist das Projekt im 
engeren Sinne zwar abgeschlossen, nicht aber dessen Umsetzung. Wie wird die Um-
setzung und damit eine effektive Verbesserung der Situation sichergestellt? 

 Zur Umsetzung der UNO-BRK kann ein solches Projekt nicht auf gehörlose und hör-
behinderte Personen beschränkt bleiben. Wie wird das Follow-Up und die Ausdehnung 
auf Menschen mit anderen Behinderungen sichergestellt? Ist vorgesehen, dass es in 
einem weiteren Schritt auf alle Behinderungsarten erweitert oder etappiert bezüglich 
einzelnen Zielgruppen vorgenommen wird? In welcher Form wird bei diesen Arbeiten 
der Einbezug von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen sicherge-
stellt? Nach welchen Kriterien wird im Falle einer Etappierung vorgegangen? 
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